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Lernvikariat Institut Unterstrass 
Regelung fŸr bezahlten Urlaub von Kindergarten - und Primarlehrpersonen  

Ausgangslage  

Studierende des Instituts Unterstrass an der Pädagogischen Hochschule Zürich absolvieren jähr-
lich zwischen den Weihnachts- und Sportferien für jeweils maximal fünf Wochen Lernvikariate. 
Sie übernehmen dabei eine Klasse, deren Lehrperson (LP) - mit einem Pensum von mindestens  
80 % - während dieser Zeit abwesend ist.  
Der LP wird ein bezahlter Urlaub gewährt, wenn sie in derselben Zeit eine Weiterbildung macht 
oder eine Tätigkeit ausübt, die den nachfolgenden Regelungen entspricht. Der Zeitumfang für 
die Tätigkeit ist analog dem Beschäftigungsgrad an der Volksschule. 
Teilen sich zwei LP die Klassenverantwortung (auch in ungleichem Umfang), stellen beide zu-
sammen einen Antrag für den bezahlten Urlaub. Die Weiterbildung bzw. Tätigkeit muss nicht 
dieselbe sein.  

Kriterien fŸr einen Urlaub  

Die berufliche Situation der LP sowie die Klassensituation müssen in einem stabilen Zustand 
sein. In jedem Falle bespricht die LP das Vorhaben (Studierende/r unterrichtet die Klassen, 
Lehrperson bezieht einen Urlaub für eine bestimmte Tätigkeit) vor der Anmeldung mit der Schul-
leitung. Zudem muss die Lehrperson bereit sein, die Klasse vollständig zu übergeben. Klassen-
besuche während des Lernvikariats sind nicht erwünscht und nur nach Absprache mit den Stu-
dierenden möglich. Ausserdem muss eine Weiterbildung in einem engen Zusammenhang mit der 
Arbeit als LP stehen oder ein Betriebspraktikum absolviert werden.  

Gewährung von bezahltem Urlaub  
- Für einen Sprachkurs in einer Unterrichtsfremdsprache (Französisch oder Englisch) im Ausland 

oder der Schweiz mit Abschluss bzw. Zertifikat. Die Anzahl Kurswochen entspricht mindestens 
der Urlaubsdauer und dem Unterrichtspensum der LP. 

- Für ein Berufs- oder Sozialpraktikum bzw. Volontariat in einem Betrieb nach Wahl. 

Nichtgewährung von bezahltem Urlaub  
- Für Vor- und Nachbereitung des Unterrichts oder von Klassenlagern, Projektwochen 
- Für Selbststudium 
- Für eine Arbeit im Kindergarten / Schulhaus oder der Schulgemeinde 
- Für Kurse und Weiterbildungen, die nicht im Zusammenhang mit der Volksschule stehen 
- Als Kompensation bereits geleisteter Weiterbildungen bzw. Tätigkeiten 
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Zeitlicher Ablauf  

- Januar: 
 Das Institut Unterstrass (IU) meldet die Anzahl der Studierenden an das Volksschulamt.  
- Bis spätestens 15. Juni:  

Die LP sendet die provisorische Anmeldung an das IU. Das entsprechende Formular kann 
beim IU bezogen werden. Die LP prüft ihre Weiterbildungs- bzw. Tätigkeitsmöglichkeiten, be-
spricht diese mir der Schulleitung und reicht diese als Antrag via Schulleitung an ihre Schul-
pflege ein. Die Schulpflege leitet den Antrag mit Ihrer Stellungnahme bis 15. Juni an das Volks-
schulamt (VSA) weiter. Das VSA benachrichtigt die LP und die Schulpflege daraufhin, ob der 
Antrag den Kriterien entspricht. Das VSA sendet dem IU eine Liste der LP, deren Vorhaben ei-
nen bezahlten Urlaub rechtfertigen. 

- Ende September: 
Das IU teilt dem VSA mit, in welchen Klassen Lernvikariate durchgeführt werden.  
Wenn mehr Klassen für Lernvikariate zur Verfügung stehen als nötig sind, werden die Anträge 
nach Eingangsdatum beim VSA berücksichtigt. Das VSA benachrichtigt die LP sowie die 
Schulpflege, denen ein bezahlter Urlaub gewährt wird, mittels Urlaubsverfügung.  
LP, deren Anträge nicht berücksichtigt werden können, werden durch das VSA schriftlich infor-
miert. Ein Erstkontakt durch das IU mit der LP findet statt. 

- Im Oktober: 
 Das IU schliesst mit der LP eine Vereinbarung ab und meldet die Zuteilung an 
 die Studierenden und an die LP. 
- Im November:  

Die Koordinationssitzung des IU, an welcher LP und Studierende zwingend teilnehmen müs-
sen, findet statt. 

- Bis Ende März:  
Die LP reicht beim VSA via Schulleitung und Schulpflege eine Bestätigung der absolvierten 
Weiterbildung bzw. Tätigkeit ein. 

Informationen / Kontakt  

Institut Unterstrass  
Kindergartenstufe Annette Fluri 043 255 13 53 annette.fluri@unterstrass.edu 
Primarstufe Georges Berli 043 255 13 53  georges.berli@unterstrass.edu 
Postadresse Institut Unterstrass an der PHZH, Seminarstrasse 29, 8057 Zürich 
 
Volksschulamt 
Abt. Lehrpersonal Michèle Winzeler 043 259 22 81 michele.winzeler@vsa.zh.ch 
Postadresse Volksschulamt, Michèle Winzeler, Walchestrasse 21, 8090 Zürich 


